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Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SGS Nummern) 

Neu: – 
Geändert: 150.1 

Aufgehoben: – 

Geltendes Recht Fassung 2022 für LRV Kommentierungen 

 Dekret 
zum Personalgesetz 

      

 Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft  

 beschliesst:  

 I.  

 Der Erlass SGS 150.1, Dekret zum Personalgesetz 
(Personaldekret) vom 8. Juni 2000 (Stand 1. Ja-
nuar 2022), wird wie folgt geändert: 

 

§  5 
Jahresarbeitszeit der Lehrpersonen 

  

1 Die nachstehend bezeichneten Lektionen bilden ei-
nen Teil der Gesamtarbeitszeit gemäss § 4 Abs. 1. 
Die wöchentliche Unterrichtsverpflichtung der Lehr-
personen beträgt unter Vorbehalt anderer gesetzli-
cher Bestimmungen für: 

 Die Unterrichtsverpflichtung als Teil der Jahresar-
beitszeit wird zur besseren Lesbarkeit nach Schulstu-
fen aufgelistet. Die wöchentliche Unterrichtsverpflich-
tung differenziert nach unterschiedlichen Funktionen 
wird im Anhang 1 des Entwurfs Arbeitszeitverord-
nung Lehrpersonen gemäss Ist-Zustand konkretisiert. 

a. Kindergarten 28 Lektionen, a. Primarstufe:  

 1. Kindergarten 28 Lektionen,  

 2. Primarschule 28 Lektionen,  

b. Primarschule 28 Lektionen, b. Aufgehoben.  

https://bl.clex.ch/data/150.1/de
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c. Sekundarstufe I 27 Lektionen, c. Sekundarstufe I:  

 1. Sekundarschule 27 Lektionen,  

d. Gymnasium 22/26 Lektionen, d. Sekundarstufe II:  

 1. Gymnasium und Fachmittelschule 22/26 Lektionen,  

 2. Berufsfachschule einschliesslich schulische Mo-
dule Brückenangebote 22/23/24/26 Lektionen, 

Als Folge der Neuausrichtung der Brückenangebote 
zur besseren Vorbereitung von Schülerinnen und 
Schülern ohne Anschlusslösung in die berufliche 
Grundbildung und/oder mit individuellen Bildungsde-
fiziten am Ende der obligatorischen Schule gemäss 
Änderung Bildungsgesetz vom 21.März 2019 sieht 
das Personalmodell auch Nicht-Unterrichtsfunktionen 
(z. B. Sozialpädagogik) vor (vgl. 2018/813). Im Per-
sonaldekret sollen deshalb ausdrücklich nur die 
schulischen Module der Brückenangebote geregelt 
werden. Die Angebote gemäss Buchstaben f und h 
existieren in dieser Form nicht mehr. Für die Brü-
ckenangebote soll der Ist-Zustand fortgeführt und im 
Anhang 1 der Arbeitszeitverordnung Lehrpersonen 
im Detail geregelt werden (bisherige Regelung Unter-
richtsverpflichtung im Anhang Vo Lehrerinnen und 
Lehrerfunktionen, SGS 156.95). Mit der Integration 
der Brückenangebote in die Bestimmung der Berufs-
fachschule wird zudem verdeutlicht, dass sie als Teil 
der Berufsbildung primär auf den Übertritt in zertifi-
zierende Ausbildungen der beruflichen Grundbildung 
der Berufsfachschulen hinführt. 

 3. Berufsmaturitätsschule (lehrbegleitend, Teilzeit o-
der Vollzeit) und Wirtschaftsmittelschule 22/26 Lek-
tionen 22/26 Lektionen, 

Entspricht dem Ist-Zustand. Terminologische Anpas-
sung «Berufsmaturitätsschule» statt «Berufsmittel-
schule» gemäss § 32 des BildG. 

e. Berufsmittelschule Vollzeit und Wirtschaftsmittel-
schule 22/26 Lektionen, 

e. Aufgehoben.  

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3D5f039becffe44c3586f9e75855e0cd73
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f. Kaufmännische Vorbereitungsschule, Schulisches 
Brückenangebot plus modular und Berufsvorberei-
tende Schule 2 22/23/26 Lektionen, 

f. Aufgehoben.  

g. Berufsfachschule 22/23/24/26 Lektionen, g. Aufgehoben.  

h. Vorlehre 24/26 Lektionen, h. Aufgehoben.  

i. Musikschule 27 Lektionen,  Für die Musikschule sind mit dieser Vorlage keine 
Veränderungen im Jahresarbeitszeitmodell der Lehr-
personen vorgesehen. 

l. Psychomotorik und Logopädie 27 Lektionen.  Für Psychomotorik und Logopädie werden mit dieser 
Vorlage keine Änderungen beantragt. Die Prüfung ei-
ner Neuregelung der Lektionenverpflichtung/Berufs-
auftrag der schulischen LogopädInnen gemäss dem 
vom Landrat überwiesenen Postulat (2015/262) er-
folgt mit einer speziellen Vorlage an den Landrat. 

Die zeitliche Differenz zwischen wöchentlicher Unter-
richtsverpflichtung und Jahresarbeitszeit verwenden 
die Lehrpersonen für die Erfüllung der weiteren ihnen 
übertragenen Aufgaben. 

  

1bis …   

1ter Die Übernahme der Spezialfunktion als Klassen-
lehrperson an den Vollzeitschulen bzw. den dualen 
Berufsfachschulen gemäss Abs. 1 Bst. c–h wird mit 
einer bzw. mit einer halben Lektion pro Klasse ange-
rechnet. 

1ter Aufgehoben.  

2 Die Übernahme weiterer Spezialfunktionen inner-
halb des Schulbetriebes durch eine Lehrperson kann 
mit Lektionen angerechnet werden. Der Regierungs-
rat regelt die Einzelheiten. 

2 Die Übernahme der Spezialfunktion Klassenleitung 
umfasst an den Vollzeitschulen 1 bzw. an den dualen 
Berufsfachschulen 1/2 Lektion. Sie wird an den Se-
kundarstufen I und II an das Pensum angerechnet. 

Die Aufgabe der Klassenleitung wird für die Sekun-
darstufen I und II gemäss bisheriger Regelung wei-
tergeführt und wird mit 1 Lektion oder ½ Lektion an 
dualen Berufsfachschulen an das Pensum angerech-
net, bzw. die Lehrperson wird entsprechend vom Un-
terricht entlastet. 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3Ddd572b087df54a11a80a9b60fde200ca
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 2bis Auf der Primarstufe entscheidet die Trägerge-
meinde, ob die Übernahme der Klassenleitung mit ei-
ner Lektion als Spezialfunktion an das Pensum mit 1 
Lektion angerechnet oder ob die Aufgabe mit einer 
Arbeitszeitpauschale ohne Lektionenentlastung zu 
Lasten der schulbezogenen Aufgaben vergütet wird. 

Neu hat jede Gemeinde die Möglichkeit, die Aufgabe 
der Klassenleitung als im erweiterten Berufsauftrag 
(EA) ressourcierte Spezialfunktion wie heute an den 
Sekundarstufen I und II einzurichten: Ein Vollpensum 
umfasst in diesem Fall 27 Lektionen und 1 Lektion 
für die Spezialfunktion «Klassenleitung» mit dem To-
tal von 28 Lektionen. Die Gemeinden können aber 
auch wie bisher die Aufgabe der Klassenleitung ohne 
zusätzliche Personalmittel als Aufgabe im Grundauf-
trag (GA) der Lehrpersonen bei 28 Lektionen und der 
Verwendung einer Zeitpauschale von 65 Stunden 
aus dem Arbeitsbereich D organisieren und die 
schulbezogenen Aufgaben C entsprechend reduzie-
ren. Bei ihrem Entscheid berücksichtigen sie den Be-
darf der Schulen zur guten Erfüllung des gesetzli-
chen Bildungsauftrags entsprechend der jeweiligen 
Zusammensetzung der Schülerschaft und weiterer 
Voraussetzungen. Sie gewährleisten den Schutz vor 
Überlastung der Lehrpersonen und die Aufgabener-
füllung innerhalb der Jahresarbeitszeit. 

3 …   
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4 Der Regierungsrat legt Einzelheiten über den Be-
rufsauftrag in der Verordnung fest. 

4 Der Regierungsrat legt Einzelheiten über den Be-
rufsauftrag sowie über weitere Spezialfunktionen und 
-aufgaben in der Verordnung fest. 

Die bisherigen Absätze 2 und 4 werden zusammen-
gezogen. Die Spezialfunktionen umfassen zusätzli-
che Aufgaben, die für die Erfüllung des gesetzlichen 
Auftrags und des Schulprogrammes notwendig sind. 
Sie werden von Lehrpersonen übernommen und ent-
weder im GA oder im EA mit zusätzlichen Ressour-
cen erfüllt (vgl. § 7 Entwurf Verordnung Berufsauf-
trag). Die Übernahme einer Spezialfunktion durch 
Lehrpersonen erfolgt in der Regel im Rahmen maxi-
mal einer 100%-Anstellung. Die Spezialfunktionen 
sind im Anhang 2 des Entwurfs Arbeitszeitverord-
nung Lehrpersonen umschrieben (bisher: Anhang 
der Verordnung über Schulvergütungen an den 
Schulen des Kantons Basel-Landschaft, SGS 
156.11). Sie sollen gemäss Ist-Zustand aktualisiert, 
in der Gliederung vereinheitlicht und inkl. «Spezial-
funktion Klassenleitung» vervollständigt werden. 

§  45a 
Lehrpersonen 

  

1 Der Regierungsrat regelt die Vergütung der Lehr-
personen für die Ausübung einer speziellen Funktion 
innerhalb des Schulbetriebs. 

1 Der Regierungsrat regelt die Anrechnung der Ar-
beitszeit der Lehrpersonen für die Ausübung einer 
Spezialfunktion oder einer speziellen Aufgabe inner-
halb des Schulbetriebs. 

Redaktionelle Anpassung der Begriffe an diejenigen 
der Verordnung als Spezialfunktion oder spezielle 
Aufgaben gemäss erweitertem Berufsauftrag (EA). 
Zudem Verdeutlichung, dass Spezialfunktionen pri-
mär Aufträge an Schulen sind, die Schulleitungen mit 
Lehrpersonen vereinbaren. Die Unterrichtsverpflich-
tung in Lektionen ist jeweils umrechenbar auf die 
Jahresarbeitszeit. 
 
Die Ressourcierung der Spezialfunktionen erfolgt für 
die Schulen über den Schulpool oder durch spezifi-
sche Vorgaben für Spezialfunktionen (wie z. B. Pä-
dagogische Informatikbeauftragte). Sie werden als 
EA in der angestammten Lohnklasse vergütet und in-
nerhalb der Jahresarbeitszeit gemäss Anstellungs-
vertrag vereinbart und geleistet. 
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2 Die Vergütung kann in Form einer Barentschädi-
gung oder Reduktion der Unterrichtsverpflichtung er-
folgen. 

2 Die Anrechnung erfolgt in der Regel als ausgewie-
sener Teil der Unterrichtsverpflichtung. 

Die «Barentschädigung» über ein Vollpensum hinaus 
soll in der Regel ausgeschlossen werden. Ausge-
nommen bleibt die Regelung der Überzeit sowie die 
Auszahlung bei Austritt aus dem Schuldienst. 

 II.  

      Keine Fremdänderungen.       

 III.  

      Keine Fremdaufhebungen.       

 IV.  

 Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des In-
krafttretens. 
 
Liestal, 
Im Namen des Landrats 
die Präsidentin:  
die Landschreiberin: Heer Dietrich 

 

 


